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Antrag 

der Abgeordneten Oskar Atzinger, Markus Walbrunn, Ramona Storm und  
Fraktion (AfD) 

Verpflichtung für Fachfortbildungen von mindestens 30 Stunden pro Schuljahr 
für bayerische Lehrkräfte einführen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung, insbesondere das Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
wird aufgefordert, für Lehrkräfte an bayerischen Schulen eine Verpflichtung von Fach-
fortbildungen im Zeitumfang von mindestens 30 Stunden innerhalb eines Schuljahres 
einzuführen. 

Kommt eine Lehrkraft der Fortbildungspflicht ohne ausreichende Entschuldigung nicht 
nach, so soll dies disziplinarrechtliche Konsequenzen zur Folge haben. 

Um den Unterrichtsausfall zu verringern, sollen die Fortbildungen möglichst in der un-
terrichtsfreien Zeit abgehalten werden. 

 

 

Begründung: 

§ 9a der Dienstordnung für Lehrkräfte an staatlichen Schulen in Bayern (LDO) regelt 
die Pflicht zur Fortbildung für bayerische Lehrkräfte. Dort wird auch auf die Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Lehrerfortbil-
dung in Bayern vom 09. August 2002 (KWMBl. I S. 260-263) verwiesen. Ebendort wird 
aufgeführt, ab welcher Stundenzahl die Fortbildungspflicht als erfüllt zu bewerten ist: 

„Sie gilt als erfüllt, wenn Fortbildung im Zeitumfang von zwölf Fortbildungstagen inner-
halb von vier Jahren nachgewiesen ist. Einem Fortbildungstag ist ein Richtwert von je-
weils etwa fünf Stunden à 60 Minuten zugrunde zu legen.“ 

Dies bedeutet im Durchschnitt also drei Fortbildungstage pro Jahr à fünf Stunden, ergo 
15 Stunden pro Jahr. Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist dies erstaunlich we-
nig. In den Bundesländern Hessen, Bremen und Hamburg etwa werden von den Lehr-
kräften mindestens 30 Stunden pro Jahr gefordert, das ist doppelt so viel wie die baye-
rische Verpflichtung. Um also weiterhin stets gut ausgebildetes Lehrpersonal an baye-
rischen Schulen zu gewährleisten, ist eine Festlegung auf 30 Stunden pro Schuljahr 
unabdingbar. 

Ebenfalls von großer Wichtigkeit ist es, die Fortbildungen so irgend möglich in der un-
terrichtsfreien Zeit abzuhalten, um den Unterrichtsausfall an den Schulen möglichst ge-
ring zu halten. Auch dieser Passus findet sich in Verordnungen zahlreicher Bundeslän-
der, wie etwa Niedersachsen, Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern wieder. Warum 
der Freistaat Bayern hier seine Lehrkräfte nicht ebenfalls auf die unterrichtsfreie Zeit 
verpflichtet, ist nicht nachvollziehbar und muss schleunigst geändert werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Antrag der Abgeordneten Oskar Atzinger, Markus Walbrunn, Ramona Storm und 
Fraktion (AfD) 
Drs. 19/4438 

Verpflichtung für Fachfortbildungen von mindestens 30 Stunden pro Schuljahr 
für bayerische Lehrkräfte einführen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Oskar Atzinger 
Mitberichterstatter: Dr. Martin Brunnhuber 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bildung und Kultus federführend zuge-
wiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 17. Sitzung am  
23. Januar 2025 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Ute Eiling-Hütig 
Vorsitzende 

 



 

19. Wahlperiode 19.02.2025 Drucksache 19/5056 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Oskar Atzinger, Markus Walbrunn, Ramona Storm und 
Fraktion (AfD) 

Drs. 19/4438, 19/4859 

Verpflichtung für Fachfortbildungen von mindestens 30 Stunden pro Schuljahr 
für bayerische Lehrkräfte einführen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die endgültige Abstimmliste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der endgültigen Abstimmliste einver

standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das scheinen alle Fraktionen des 

Hauses zu sein. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Keine. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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